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Donnerstag, 22. Juli 2021

Amtsblatt der Gemeinde Weisenbach 
Diese Ausgabe erscheint auch online 

Weisenbacher Hof-floh-
markt am 18. September 

Abitur 2021 am ASG

Schmetterlingszucht 
in Klassenzimmern der 
Johann-Belzer-Schule

Sonnenuntergang genießen 
im schönen Latschigbad ...

Foto: Schwimmbadverein
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Allgemeinärztlicher Notfalldienst
Tel. 116117 (Anruf kostenlos)
Notfallpraxis Baden-Baden, Stadtklinik Baden- 
Baden, Balger Str. 50, Freitag 19 bis 22 Uhr,  
Samstag, Sonn- und Feiertage 8 bis 22 Uhr
Notfallpraxis Rastatt, Kreiskrankenhaus Rastatt, 
Engel straße 39, Montag bis Donnerstag 19 bis 7 Uhr, 
Freitag 19 bis 8 Uhr, Samstag 8 bis 8 Uhr,  
Sonn- und Feiertage 8 bis 7 Uhr

Augenärztlicher Notfalldienst
Tel. 116117 (Anruf ist kostenlos). 
Informationen zu Öffnungszeiten und Anschrift der 
jeweiligen Notfallpraxis finden Sie unter  
www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/

Kinderärztlicher Notfalldienst
Tel. 116117 (Anruf ist kostenlos)
Kinder Notfallpraxis Baden-Baden
Stadtklinik Baden-Baden, Balger Straße 50, Montag  
bis Donnerstag 19 bis 22 Uhr, Freitag 18 bis 22 Uhr,  
Samstag, Sonn- und Feiertage 8 bis 22 Uhr

Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel. 0621 38000810
Informationen zu Öffnungszeiten und Anschrift der 
jeweiligen Notfallpraxis finden Sie unter  
www.kzvbw.de/site/service/notdienst

Tierärztlicher Notfalldienst
Rufbereitschaft von Samstag 12 Uhr bis Montag 8 Uhr
24./25. Juli - Kleintierzentrum Iffezheim, An der Renn-
bahn 16a, Iffezheim, Telefon 07229 185980

Apotheken

Samstag, 24. Juli
Vital-Apotheke im Gesundheitszentrum,  
Hildastraße 31 B, Gaggenau, Telefon 07225 68978020

Sonntag, 25. Juli
Kreuz-Apotheke, Lange Straße 37, Baden-Baden  
(Innenstadt), Telefon 07221 25502
Alle Angaben ohne Gewähr!

Notdienste der Ärzte und Apotheken

ImpReSSum 

Amtsblatt der Gemeinde Weisenbach

Herausgeber:  
Gemeinde Weisenbach

Druck und Verlag: Nussbaum Medien 
Weil der Stadt GmbH & Co. KG,  
Merklinger Str. 20, 71263 Weil der Stadt,  
Tel. 07033 525-0,  
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und mitteilungen: 
Bürgermeister Daniel Retsch,  
Hauptstraße 3, 76599 Weisenbach, 
oder sein Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

INfoRmATIoNeN

Vertrieb (Abonnement und  
Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt,  

Tel. 07033 6924-0,  
E-Mail: info@gsvertrieb.de  
Internet: www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf: 
gaggenau@nussbaum-medien.de

Rathaus auf einen Blick
unsere Öffnungszeiten:
Dienstag, Donnerstag                                        8.30 - 12.00 Uhr
Dienstag                                                              14.00 - 16.30 Uhr
Donnerstag                                                         14.00 - 18.00 Uhr
Montag und Freitag                                            8.30 - 12.00 Uhr
(nur nach vorheriger Terminvereinbarung) 
mittwoch                                                                       geschlossen
Wir bitten dringend um vorherige Terminvereinbarung, 
um Wartezeiten zu vermeiden!.

Die Durchwahlnummern der einzelnen Sachbearbeiter:
Zentrale: 91 83 -0
Bürgermeister
Daniel Retsch 0151 61465400
Büro des Bürgermeisters/Standesamt/friedhofsamt
Manuela Frorath 9183 - 10
Hauptamt/ordnungsamt
Walter Wörner 9183 - 11
Hauptamt/Gewerbeamt/Gemeindeanzeiger
Yvonne Krieg 9183 - 19
Rechnungsamt
Werner Krieg 9183- 12
Gemeindekasse
Carolin Ebner 9183 - 13
Steueramt/Grundbuchamt/fahrkarten
Karin Falk 9183 - 14
einwohnermeldeamt/passamt/Sozialamt/Rente
Nicole Klumpp 9183 - 15

Weitere wichtige Rufnummern
Kindergarten St. Christophorus   Tel. 07224 67277
Johann-Belzer-Schule  Tel. 07224 2170
Bauhof  Tel. 07224 1008
Wasserversorgung, Abwasser  Tel. 0175 8476760
forst
Forstrevierleiter Dietmar Wetzel  Tel. 07224 67495
Sprechstunde im Rathaus  
donnerstags 16.30 - 17.30 Uhr  Tel. 07224 91 83-0
polizei  Tel. 110 (Notruf)
Polizeiposten Gernsbach  Tel. 07224 3663
Polizeirevier Gaggenau  Tel. 07225 98870

feuerwehr/Rettungsdienst/Notarzt  Tel. 112 (Notruf)
Klinikum Mittelbaden - Balg  Tel. 07221 91-0
Klinikum Mittelbaden - Rastatt  Tel. 07222 389-0
Klinikum Mittelbaden - Bühl  Tel. 07223 81-0

Giftnotruf  Tel. 0761 19240

Katholische Sozialstation  
forbach-Weisenbach  Tel. 07228 960575

Kirchen
Katholisches Pfarramt Weisenbach  Tel. 07224 33 95
Katholisches Pfarramt Forbach  Tel. 07228 2230
Evangelisches Pfarramt Forbach  Tel. 07228 2344

Störungsdienst
Störungsstelle Wasserversorgung
(außerhalb der Öffnungszeiten)  Tel. 0711 289646008
Störungsmeldestelle für Strom (Netze BW) 
 Tel. 0800 3629477
Störungsmeldestelle Gas (BN Netze)  Tel. 0800 2767767
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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses  
gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch 
(BauGB ) Bebauungsplan „Hirsch-Areal“
Der Gemeinderat der Gemeinde Weisenbach hat in öffentli-
cher Sitzung am 15.07.2021 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Auf-
stellung des Bebauungsplans „Hirsch-Areal“ beschlossen.

Geltungsbereich 
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Bebauungsplan
 "Hirsch-Areal" der Gemeinde Weisenbach

Übersichtskarte

M 1 : 1.000

baumeisterbaumeister
ingenieurbüro  gmbh  bernbur g
p l a n u n g  u n d  b e r a t u n g

steinstraße 3i
06406 bernburg (saale)

fon 03471 - 313 556
fax 03471 - 313 585

info@baumeister-bernburg.de
www.baumeister-bernburg.de

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans 
umfasst das Areal des ehemaligen Gasthofes „Hirsch“ im 
Ortskern in Tallage zwischen Hauptstraße und Eisenbahn-
straße. Der Geltungsbereich liegt auch innerhalb des Sa-
nierungsgebiets „Ortsmitte I“. Im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans befinden sich die Flurstücke 10, 12 und 13/3 
sowie der vor den Flurstücken 12 und 13/3 gelegene Ab-
schnitt des Flurstücks der Eisenbahnstraße (Teilfläche des 
Flurstücks 7/1). 

Die Übersichtskarte mit Kennzeichnung der Abgrenzung 
des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist 
Bestandteil des Aufstellungsbeschlusses.

Der räumliche Geltungsbereich des aufzustellenden Be-
bauungsplans kann im Rathaus Weisenbach, Zimmer 5, 
Hauptstr. 3, von Freitag, 30. Juli bis Dienstag, 31. August 

2021, während folgender Zeiten eingesehen werden: Mon-
tag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr, 
Dienstag von 14 bis 16.30 Uhr, Donnerstag von 14 bis 18 
Uhr oder jeweils nach vorheriger Terminvereinbarung.

Verfahrensart 
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenent-
wicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 Baugesetzbuch aufgestellt.

Ziel und Zweck der planung
Der Bebauungsplan soll für die städtebauliche Entwick-
lung des Areals des ehemaligen Gasthofes „Hirsch in Rich-
tung Wohnen aufgestellt werden. Die Aufstellung des Be-
bauungsplans soll gewährleisten, dass das Areal baulich 
auf eine Weise neu gestaltet wird, die der städtebaulichen 
Bedeutung sowie der Gestaltung des Ortsbildes dieser 
zentralen Fläche im Ortskern in der Nähe zur Pfarrkirche 
gerecht wird. Auf den beiden Flurstücken 10 und 13/3 ist 
die Errichtung von Gebäuden vorgesehen. Die beiden ge-
nannten Flurstücke und das zwischen den beiden liegen-
de Flurstück 12 sollen städtebaulich nach einheitlichen 
Grundsätzen neu geordnet werden. 

Es werden folgende Planungsziele angestrebt:
•	 Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Ent-

wicklung,
•	 baukulturelle Erhaltung und Entwicklung der städte-

baulichen Gestalt und des Ortsbilds
•	 Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölke-

rung
•	 Berücksichtigung der sozialen und kulturellen Bedürf-

nisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse 
der Familien, der jungen, alten und behinderten Men-
schen

Es wird keine Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 Baugesetz-
buch durchgeführt.

Mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplans soll der vorha-
benbezogene Bebauungsplan „Hauptstraße / Eisenbahn-
straße“ aufgehoben werden.

Weisenbach, den 22.07.2021

Retsch
Bürgermeister

SATZuNG ÜBeR DIe VeRÄNDeRuNGSSpeRRe 
fÜR DAS GeBIeT „HIRSCH-AReAL“
Aufgrund von § 14 des Baugesetzbuch (BauGB) in Verbin-
dung mit § 4 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg 
in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Weisenbach am 15.07.2021 folgende Verände-
rungssperre als Satzung beschlossen:
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§ 1  
Anordnung der Veränderungssperre

Zur Sicherung der Planung im künftigen Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes „Hirsch-Areal“ wird eine Verände-
rungssperre angeordnet. 

§ 2  
Räumlicher Geltungsbereich der Veränderungssperre

(1) Für den räumlichen Geltungsbereich der Veränderungs-
sperre ist der beigefügte Lageplan vom 24. Juni 2021 maß-
gebend. Der Lageplan ist Bestandteil der Satzung.
(2) Die Veränderungssperre umfasst die nachstehenden 
Grundstücke Flst. Nrn. 10, 12, 13/3 sowie die Teilfläche des 
Straßengrundstücks Flst. Nr. 7/1.

§ 3  
Inhalt und Rechtswirkungen der Veränderungssperre

(1)  Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssper-
re dürfen 

1.  Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt 
oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden;

2.  keine erheblichen oder wesentlichen wertsteigernden 
Veränderungen von Grundstücken und baulichen Anla-
gen, deren Veränderung nicht genehmigungs-, zustim-
mungs- oder anzeigepflichtig ist, vorgenommen wer-
den.

(2)  Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungs-
sperre baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben 
von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauord-
nungsrechts Kenntnis erlangt und mit deren Ausfüh-
rung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre 
hätte begonnen werden dürfen sowie Unterhaltungs-
arbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten 
Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht be-
rührt. 

(3) In Anwendung von § 14 Abs. 2 BauGB kann von der 
Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen wer-
den, wenn keine überwiegenden öffentlichen Belange 
entgegenstehen. Die Entscheidung darüber trifft die 
Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der 
Gemeinde. 

§ 4 
 Inkrafttreten

Die Satzung über die Anordnung der Veränderungssperre 
tritt mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft 
(§ 16 Abs. 2 Satz 1 BauGB).

§ 5  
Geltungsdauer

Für die Geltungsdauer der Veränderungssperre ist § 17 
BauGB maßgebend.

Weisenbach, 22.07.2021

Daniel Retsch
Bürgermeister
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Bebauungsplan
 "Hirsch-Areal" der Gemeinde Weisenbach

Übersichtskarte

M 1 : 1.000

baumeisterbaumeister
ingenieurbüro  gmbh  bernbur g
p l a n u n g  u n d  b e r a t u n g

steinstraße 3i
06406 bernburg (saale)

fon 03471 - 313 556
fax 03471 - 313 585

info@baumeister-bernburg.de
www.baumeister-bernburg.de

Hinweis
Sollte die Veränderungssperre unter Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
(GemO) oder anderer auf der GemO beruhender Verfah-
rens- oder Formvorschriften zustande gekommen sein, gilt 
sie ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1.  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind;

2.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO we-
gen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor 
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichts-
behörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verlet-
zung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der 
Gemeinde Weisenbach unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen (§ 4 Abs. 
4 GemO).

Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 3 
BauGB über Entschädigung bei Veränderungssperre, über 
die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche 
und deren Erlöschen wird hingewiesen. Die Entschädi-
gungsansprüche sind gegenüber der Gemeinde Weisen-
bach geltend zu machen.
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Amtliche Nachrichten

Aktuelles aus dem Gemeinderat ...
Nachfolgend geben wir Ihnen die Gemeinderatsbeschlüs-
se aus der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 
15. Juli 2021 bekannt:

(Die jeweiligen Sachverhalte aus den Beratungsunterlagen 
können Sie auf der Homepage der Gemeinde Weisenbach 
unter www.weisenbach.de abrufen).

Bebauungsplanverfahren „Hirsch-Areal“
-  Beschlussfassung über die Aufstellung  

eines Bebauungsplanes

Beschluss
1. Der Gemeinderat Weisenbach beschließt einstimmig, 

die Aufstellung des Bebauungsplans „Hirsch-Areal“ 
durchzuführen. Das Plangebiet befindet sich im Orts-
kern zwischen der Hauptstraße und der Eisenbahnstra-
ße. Im Geltungsbereich befinden sich die Flurstücke 10, 
12 und 13/3 sowie eine Teilfläche des Flurstücks 7/1. 

2. Die Aufstellung erfolgt im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB ohne Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung. 

3. Mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplans soll der vor-
habenbezogene Bebauungsplan „Hauptstraße / Eisen-
bahnstraße“ aufgehoben werden.

4. Es werden folgende Planungsziele angestrebt:
•	 Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Ent-

wicklung,
•	 baukulturelle Erhaltung und Entwicklung der städte-

baulichen Gestalt und des Ortsbilds
•	 Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölke-

rung
•	 Berücksichtigung der sozialen und kulturellen Bedürf-

nisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse 
der Familien, der jungen, alten und behinderten Men-
schen

5. Der Beschluss ist nach § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich 
bekanntzumachen.

Satzung über die Veränderungssperre „Hirsch-Areal“
- Sachstandsbericht
- Satzungsbeschluss

Beschluss
1.   Der Gemeinderat beschließt einstimmig die als Anlage 

1 beigefügte Satzung mit dem sich aus dem dazugehö-
renden Lageplan ergebenden räumlichen Geltungsbe-
reich. 

2.     Die Verwaltung wird beauftragt, die Satzung über die 
Veränderungssperre ortsüblich bekannt zu machen.

Annahme von Spenden, Schenkungen und Zuwendungen 

Beschluss
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
•	 Die in der beiliegenden Anlage 1 seit dem 20.01.2021 

eingegangenen Einzelspenden bis 100 Euro, insgesamt 

5.663,93 Euro für die Freiwillige Feuerwehr Weisenbach 
werden angenommen.

•	 Die Spende der Firma Wunsch-Treppen Michel Scha-
efers e. K. über 500 Euro zugunsten der Freiwilligen Feu-
erwehr Weisenbach vom 8. Juni 2021 wird angenom-
men.

•	 Die Spende von Dr. Gerd v. Wedemeyer vom 8. Juni 
2021 über 250 Euro zugunsten der Freiwilligen Feuer-
wehr Weisenbach. 

•	 Die Spende der Fahrschule Christian Peter vom 14. Juni 
2021 über 250,00 Euro zugunsten der Freiwilligen Feu-
erwehr Weisenbach wird angenommen.

Insgesamt werden somit laut der Liste in der Anlage 1 der 
Freiwilligen Feuerwehr Weisenbach 6.663,93 Euro Geld-
spenden angenommen. 
•	 Die Spende von Siegfried Krieg über 50 Euro als Dan-

keschön für die Osterüberraschung wird angenommen. 
Diese Spende soll der Alten- und Seniorenhilfe zugute-
kommen. 

•	 Die Spende der Eheleute Johannes und Freya Armbrus-
ter als Dankeschön für die Osterüberraschung über 
50,00 Euro wird angenommen. Diese Spende soll eben-
falls der Alten- und Seniorenhilfe zugutekommen. 

•	 Die Sachspende der Eheleute Margaretha und Michel 
Schaefers für den Kindergarten St. Christophorus Wei-
senbach in Form von 15 T-Shirts sowie Filzstifte zum 
Anmalen sollen angenommen werden. Die T-Shirts und 
Filzstifte haben einen Wert von 379,45 Euro. 

•	 Die Sachspende von Frau Stelzer an den Kindergarten 
St. Christophorus Weisenbach in Form von gebrauch-
ten, aussortierten Tischspielen für den Einsatz im Kin-
dergarten sollen angenommen werden. Diese Sach-
spende hat ungefähr einen Wert von ca. 10 Euro. 

•	 Die Sachspenden der Bücherstube Katz für die zukünfti-
gen Erstklässler in Form einer kleinen „Schulstart-Über-
raschung“ sollen angenommen werden. Diese „Schul-
start-Überraschung“ hat pro Leseanfänger einen Wert 
von 9,95 Euro pro Kind. Bei 18 Vorschulkindern ergibt 
dies einen Gesamtbetrag von 179,10 Euro. 

Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren 
nach § 52 LBo zum umbau und erweiterung des einfami-
lienwohnhauses mit einliegerwohnung auf dem Grund-
stück flst. Nr. 4360, Gartenstr. 3, Weisenbach
Beschluss
Dem Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Ver-
fahren nach § 52 LBO zum Umbau und zur Erweiterung des 
Einfamilienwohnhauses mit Einliegerwohnung und PKW 
Doppelgarage auf dem Grundstück Flst. Nr. 4360, Garten-
straße 3, Weisenbach wird einstimmig das kommunale Ein-
vernehmen erteilt. Mit diesem Einvernehmen verbunden 
ist die Befreiung von den Vorschriften des Bebauungspla-
nes „Rain“ bezüglich der Dachgestaltung des Anbaus. 

Foto: Thinkstock
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Neuer mitarbeiter im Bauhof Weisenbach
Robert Ritter ist seit dem 1. Juli 2021 als neuer Mitarbeiter 
im kommunalen Bauhof tätig.

Wir wünschen Herrn Ritter einen guten Start bei der Ge-
meinde Weisenbach und heißen ihn in unserem Team herz-
lich willkommen.

erster Weisenbacher  
Hof-flohmarkt am 18. September 2021
Die Abfrage zur Durchführung eines Hof-Flohmarkts im ge-
samten Gemeindegebiet stieß auf sehr großes Interesse in 
der Bevölkerung.

Am Samstag, 18. September 
2021, wird der erste Weisenba-
cher Hof-Flohmarkt in oder auf 
den teilnehmenden Weisen-
bacher und Auer Höfen von 10 
Uhr bis 16 Uhr stattfinden.

Es werden beispielsweise 
Kleidung, Fahrräder, Kinder-
spielzeug, Lampen, Dekoarti-
kel, Erwachsenenbekleidung, 
Haushaltswaren, CD´s, Bücher 
und vieles mehr angeboten.

Wer noch Interesse an einer 
Teilnahme am Hof-Flohmarkt 

hat und sich mit Angeboten beteiligen möchte, möge 
sich bitte bei der Gemeindeverwaltung Weisenbach, An-
sprechpartnerin Yvonne Krieg, Tel. 07224 9183-19, y.krieg@ 
weisenbach.de, bis spätestens Freitag, 30. Juli 2021, mel-
den.

Wir freuen uns schon heute auf diese Veranstaltung.
Ihre Gemeindeverwaltung

eLR – programmausschreibung 2022 
In den zurückliegenden Jahren bzw. fast schon Jahrzehnten 
konnten in Weisenbach und Au immer wieder private Maß-
nahmen als auch öffentliche Vorhaben eine Förderung aus 
dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum erfahren. 
Hierbei handelt es sich jeweils um ein Jahresprogramm.

Dieser Tage ging nunmehr die Ausschreibung des Jahres-
programms 2022 des Ministeriums für Ernährung, Ländli-
chen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg 
bei der Verwaltung ein.

Förderschwerpunkt im Jahr 2022 ist die Wohnraum- und 
Ortskernentwicklung durch die Aktivierung innerörtlicher 
Potentiale durch Umnutzung leerstehender Gebäude, die 
Aufstockung von Gebäuden sowie die Nachverdichtung im 
Ortskern. Dies schließt auch Siedlungsflächen aus den 60-
er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein, sofern diese 
mit dem Ortskern zusammengewachsen sind und einen 
entsprechenden Entwicklungsbedarf aufweisen. Förder-
fähig ist in diesen Bereichen auch die Schaffung von zeit-
gemäßen Wohnverhältnissen durch umfassende Moderni-
sierung. Ziel ist und bleibt es für den Förderschwerpunkt 
„Innenentwicklung / Wohnen“ rund die Hälfte der zur Ver-
fügung stehenden Mittel einzusetzen. Neben der Flächen-
aktivierung sollen innerörtliche Entwicklungspotentiale 
geschaffen werden.

Dem Förderschwerpunkt „Grundversorgung“ wird eine 
hohe Priorität eingeräumt, wozu auch die Dorfgaststätten 
im ländlichen Raum gehören.

Auch soll der Förderschwerpunkt „Arbeiten“ zur Stärkung 
der dezentralen Wirtschafts- und Siedlungsstruktur ge-
nutzt und kleinere und mittlere Betriebe unterstützt wer-
den.

Das Verfahren zur Antragstellung erfordert von den jeweils 
Interessierten, aber auch von der Gemeinde Weisenbach 
einen zeitlichen Aufwand für die entsprechenden Vorarbei-
ten. Die Antragsfrist endet am 30. September 2021.

Wer Interesse an einer möglichen Förderung aus dem 
Entwicklungsprogramm ländlicher Raum hat, möge sich 
daher in den kommenden Wochen mit der Verwaltung, 
Hauptamtsleiter Walter Wörner, in Verbindung setzen.

Landkreis Rastatt seit dem 19.07.2021  
wieder in Inzidenzstufe 2
Der Landkreis Rastatt hat nach der maßgeblichen vom Lan-
desgesundheitsamt Baden-Württemberg veröffentlichten 
Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Ta-
gen die Sieben-Tage-Inzidenz den maßgeblichen Wert von 
10 überschritten und 35 unterschritten. Es gilt somit seit 
dem 19. Juli 2021 wieder die Inzidenzstufe 2 im Landkreis 
Rastatt.

Veränderungen der Inzidenzstufe 2 betreffen unter an-
derem die allgemeinen Kontaktbeschränkungen, private 
Feiern, öffentliche Veranstaltungen, die Gastronomie, den 
Einzelhandel, sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen.

Die Einzelheiten der ab Montag, 19. Juli 2021 mit der In-
zidenzstufe 2 einhergehenden Regelungen im Landkreis 
Rastatt können der aktuell geltenden Fassung der Corona-
VO vom 25. Juni 2021 sowie dem Stufenplan der Landesre-
gierung für sichere Öffnungsschritte ab dem 28. Juni 2021 
entnommen werden, die unter folgendem Link abrufbar 
sind:
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-
infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-
baden-wuerttemberg/
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musikschule murgtal –  
Informationen zum neuen Schuljahr
Das neue Schuljahr der musikschule murgtal GdbR 
beginnt am 1. oktober. Anmeldungen werden in der 
musikschule in Gernsbach, färbertorstr. 11, Tel. 07224 
40460, e-mail post@musikschule-murgtal.de entge-
gengenommen.
Das Unterrichtsangebot der Musikschule umfasst folgende 
Bereiche

•	Vorstufe:	Musikgarten
•	 Grundstufe:	 musikalische	 Früherziehung	 und	 musikali-
sche Grundausbildung
•	Instrumental-	und	Vokalunterricht

Da die Veranstaltung „Instrumente ausprobieren“ der Mu-
sikschule Murgtal auch in diesem Jahr coronabedingt leider 
ausfallen muss, empfiehlt die Leitung der Musikschule inte-
ressierten Schülern und Eltern, ihren Instrumentenwunsch 
telefonisch unter 07224 40460 oder per Mail post@musik-
schule-murgtal.de mitzuteilen. Die entsprechenden Fach-
lehrer werden sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen.

energietipp der energieagentur mittelbaden
in Kooperation mit der Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg

Gut fürs Klima, gut für den Geldbeutel:  
Neue förderung für effiziente Gebäude
Der 1. Juli ist ein interessanter Stichtag für alle, die eine 
neue oder frisch sanierte energieeffiziente Immobilie kau-
fen wollen. Auch wer baut oder einzelne energetische 
Maßnahmen plant, kann profitieren. Denn von da an gel-
ten Neuerungen bei der BEG, der im Januar gestarteten 
"Bundesförderung für effiziente Gebäude" (BEG). Diese 
fasst mehrere Förderprogramme zusammen und soll damit 
der Vereinfachung dienen. „Für Verbraucher:innen bedeu-
tet das mehr Durchblick im Förderdschungel. In Zukunft 
muss nur noch ein einziger Antrag gestellt werden – darin 
enthalten sind auch die Fachplanung und Baubegleitung“, 
erklärt Kevin Schad, Experte der Energieberatung der Ver-
braucherzentrale Baden-Württemberg und der Energie-
agentur Mittelbaden.

mehr fördermittel für energieeffizienz
Käufer oder Bauherren bekommen nun je nach Energieef-
fizienz zinsgünstige Kredite von bis zu 150.000 Euro und 
einen maximalen Tilgungszuschuss von 37.500 Euro je 
Wohneinheit, statt wie bisher 30.000 Euro. Energetische 
Sanierungen von bestehenden Gebäuden fördert der 
Staat jetzt in der neuen Effizienzhaus Stufe 40 mit maximal 
75.000 Euro je Wohneinheit, bisher gab es einen Tilgungs-
zuschuss von höchstens 48.000 Euro.

für den einsatz von erneuerbaren gibt es extra-punkte
Eine weitere Neuheit ist die sogenannte EE-Klasse für er-
neuerbare Energien. Wer sein Gebäude nicht nur energie-
effizient baut oder saniert, sondern seinen Energiebedarf 

auch zum Heizen beziehungsweise Kühlen zu mindestens 
55 Prozent aus erneuerbaren Energien deckt, kann mit ei-
nem Förderbonus von 2,5 Prozentpunkten beim Neubau 
und von fünf Prozentpunkten bei Sanierungen rechnen. Al-
ternativ gibt es auch eine erhöhte Förderung für Gebäude 
mit einem Nachhaltigkeitszertifikat (NH-Klasse).

Höhere Zuschüsse für individuellen Sanierungsfahrplan 
Hausbesitzer, die ihre Immobilie nicht in einem Zug sanie-
ren, sondern schrittweise vorgehen, profitieren von höhe-
ren Zuschüssen, wenn sie von einem Effizienzhaus-Exper-
ten einen individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) erstellen 
lassen. In diesem schlägt der Experte sinnvolle und aufei-
nander abgestimmte Sanierungsschritte vor. Bei der Um-
setzung gibt es dann den zusätzlichen iSFP-Bonus von fünf 
Prozent auf alle Maßnahmen.

Die Energieagentur Mittelbaden bietet in Kooperation mit 
der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg kostenlose in-
dividuelle Energieberatung an. Corona-bedingt gibt es der-
zeit nur telefonische Beratung. Die nächsten Termine sind:

28.07. Rastatt 14:00 - 17:45 Uhr
29.07. Sinzheim 15:00 - 18:00 Uhr
11.08. Gaggenau 14:00 - 17:45 Uhr
25.08. Rastatt 14:00 - 17:45 Uhr
Anmeldungen per Telefon unter 0 72 22 – 15 90 80 oder 
per E-Mail unter kontakt@energieagentur-mittelbaden.de.

Weitere Beratungsangebote finden Sie bei der Energie-
agentur Mittelbaden gGmbH,Ihrem Ansprechpartner für 
Klimaschutz und Energieeffizienz, unter www.energie-
agentur-mittelbaden.de 

Weisenbach ist Teil des Energieeffizienz-Netzwerks Regio-
ENERGIE. Bis 2030 wollen wir 30 % unserer Treibhausgas-
emissionen einsparen.

Sperrmüllbörse
In der „Sperrmüllbörse“ haben die Leser jede Woche die 
Möglichkeit, Möbel, Hausrat, sperrige Gegenstände, die 
nicht mehr gebraucht werden, aber noch zu gebrauchen 
sind, an dieser Stelle anzubieten, soweit sie verschenkt 
werden.

„Anzeigenwünsche“ können schriftlich beim Bürger-
meisteramt abgegeben werden.

Angebot der Woche
•	 Nähmaschinentisch aus Holz (ca. Jahrhundertwende) 

mit passender Tret-Nähmaschine „Singer“, versenkbar, 
funktionfähig; Couch-Beistelltisch, Holz, Eiche massiv;  
1 m lang, ca. 0,4 m breit, Telefon 0178 6171568

•	 Heimtrainer „Kettler“, Telefon 4165
•	 Dreisitzer-Couch, 2 m lang, und ein Sessel, 80 cm 

breit; drei Garten-Klappstühle „Kettler“, weiß,  
Telefon 0175 8504639

•	 Wohnzimmerschrank, 3 m breit; Kleiderschrank, 2 m 
breit, Telefon 0174 6759226

•	 Bettsessel, sehr gut erhalten, als Sessel oder ausge-
klappt als Gästebett zu verwenden, ca. 85 cm breit,  
Telefon 9959432
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Schulnachrichten

Schuljahr 2021/22 an den Gernsbacher Schulen 
und der Weisenbacher Schule
Unterrichtsbeginn/Gottesdienste/Unterrichtsende/
Begrüßungsfeiern
Elternabende und Einschulungstermine 
für die Eltern der Erstklässler
Öffnungszeiten der Schulsekretariate in den Ferien

Von-Drais-Schule Gernsbach
Klasse 1:  
Einschulung:   Freitag, 17. September 2021
Klasse 1a:      8:00 Uhr   ökum. Gottesdienst,  

kath. Kirche Gernsbach
      09:15 Uhr  Einschulungsfeier Stadionhalle
Klasse 1b:     10:15 Uhr  ökum. Gottesdienst, 

kath. Kirche Gernsbach
      11:30 Uhr Einschulungsfeier Stadionhalle
       Elternabend:  Mittwoch, 15. September 

2021, 18.00 Uhr
Klassen 2 bis 4: 
Unterrichtsbeginn:  Montag, 13. September 2021, 8.35 Uhr
Unterrichtsende:  12.15 Uhr
Klasse 5: 
Begrüßung:    Dienstag, 14. September 2021
      10.00 Uhr Pausenhof Gemeinschaftsschule
      Unterrichtsende: 12.15 Uhr
Klassen 6 bis 10: 
Unterrichtsbeginn:  Montag, 13. September 2021, 7.45 Uhr
Unterrichtsende:  12.15 Uhr

Öffnungszeiten Sekretariat in den Ferien:
Donnerstag    29.07.2021   9.00 – 12.00 Uhr
Freitag     30.07.2021   9.00 – 12.00 Uhr
Dienstag    07.09.2021  9.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch     08.09.2021  9.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag    09.09.2021   9.00 – 12.00 Uhr
Freitag     10.09.2021  9.00 – 12.00 Uhr

Elternabende:
Gemeinschaftsschule Sekundarstufe I am 04.10.2021
Grundschule am 07.10.2021

Realschule Gernsbach
Klasse 5:  
Dienstag, 14. September 2021
 Beginn der Begrüßung in der Stadthalle Gernsbach 
zwischen 8.30 und 10.30 Uhr – getrennt nach Klassen
Unterrichtsende zwischen 10 und 12 Uhr – getrennt nach 
Klassen
ab Klasse 6: 
Unterrichtsbeginn: Montag, 13. September 2021, 7.45 Uhr
Unterrichtsende:  12.10 Uhr
Öffnungszeiten Sekretariat in den Ferien:
Donnerstag    29.07.2021   9.00 – 12.00 Uhr
Freitag    30.07.2021   9.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch    08.09.2021   9.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag    09.09.2021   9.00 – 12.00 Uhr
Freitag     10.09.2021   9.00 – 12.00 Uhr

Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach
Klasse 5: 
Begrüßung:    Montag, 13. September 2021
Klasse 5a     14:00 – 15:00 Uhr
Klasse 5b    15:30 – 16:30 Uhr

ab Klasse 6: 
erster Schultag  Montag, 13. September 2021
Unterrichtsbeginn:    7:45 Uhr
Unterrichtsende:  13.00 Uhr
Kursstufe hat nachmittags planmäßig Unterricht

Öffnungszeiten Sekretariat in den Ferien:

Donnerstag    29.07.2021   9.00 – 12.00 Uhr

Freitag     30.07.2021  9.00 – 12.00 Uhr

Mittwoch    08.09.2021   9.00 – 12.00 Uhr

Donnerstag    09.09.2021   9.00 – 12.00 Uhr

Freitag     10.09.2021   9.00 – 12.00 Uhr

Grundschule Hilpertsau
Klasse 1: 
Einschulung:   Freitag, 17. September 2021
      9.00 Uhr Gottesdienst, Kirche Obertsrot
      10.00 Uhr Einschulung auf dem Schulhof
Elternabend:   Mittwoch, 15. September 2021

Klassen 2 bis 4: 
Unterrichtsbeginn:  Montag, 13. September 2021, 8.40 Uhr
Unterrichtsende:  12.15 Uhr

Grundschule Staufenberg
Klasse 1: 
Einschulung:   Mittwoch, 15. September 2021; 15 Uhr

Klassen 1 bis 4: 
Gottesdienst:   Montag, 13. September 2021
      8.00 Uhr ökum. Gottesdienst
      in der Pauluskirche

Klassen 2 bis 4:
Unterrichtsbeginn:  Montag, 13. September 2021 

nach dem Gottesdienst

Unterrichtsende: 12.15 Uhr 

Johann-Belzer-Schule Weisenbach
Gottesdienst:  Dienstag, 14. September 2021
      8:05 Uhr – Kirche Weisenbach
Klasse 1: 
Einschulung:   Freitag, 17. September 2021; 16 Uhr
Elternabend:   Mittwoch, 15. September 2021; 18 Uhr

Klassen 2 bis 4 und Klasse 9: 
Unterrichtsbeginn: Montag, 13. September 2021, 8.05 Uhr
Unterrichtsende:  12.25 Uhr

Öffnungszeiten Sekretariat in den Ferien:

29. - 30.07.2021   jeweils 10.00 – 11.00 Uhr

02.-05.08.2021  jeweils 10.00 – 11.00 Uhr

06.-10.09.2021  jeweils 10.00 – 12.00 Uhr
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Johann-Belzer-Grund- und Werkrealschule 
forbach-Weisenbach

Schmetterlingszucht in Klassenzimmern  
der Johann-Belzer-Schule

Die Aufregung war groß als die Erst- und Zweitklässler der 
Johann-Belzer-Schule Weisenbach Ende Juni Zuwachs be-
kamen. Endlich war es so weit und die sehnlichst erwarte-
ten Distelfalterraupen trafen ein. Im Sachunterricht wurde 
die Metamorphose des Distelfalters (vanessa cardui) live 
miterlebt. Zu Beginn konnten die Kinder die 33 Raupen 
in kleinen Bechern mit Futter beobachten. Nach etwa 2 
Wochen sind die ersten Raupen an den Deckel gewandert 
und haben sich dort verpuppt. Von außen sah man nun 
nur noch den Kokon, im Inneren fand die Vollendung der 
Metamorphose statt. Um den Schmetterlingen ein geeig-
netes erstes Zuhause zu bieten, sind die Kokons in mehrere 
Aufzucht-Volieren umgezogen. Nachdem nach etwa 8 Ta-
gen die ersten Schmetterlinge geschlüpft waren, wurden 
diese mit einer Zuckerlösung gefüttert und Orangen und 
Bananen wurden für die Distelfalter in die Volieren gelegt. 
In den folgenden Tagen konnten die Kinder die Schmet-
terlinge beim Fressen beobachten: Sie rochen zuerst mit 
ihren Fühlern an der Nahrung. Dann probierten sie diese 
mit ihren pelzbewachsenen Vorderbeinen. Zum Trinken 
rollten die Schmetterlinge ihren Rüssel aus und tranken die 
Zuckerlösung, die von den Schülern mit Pipetten auf klei-
nen Schwämmen aufgebracht wurde. Nach einer weiteren 
Woche hieß es dann aber Abschied nehmen von den lieb-
gewonnenen Distelfaltern. Dies war ein aufregender, schö-
ner und zugleich auch etwas trauriger Moment für alle. 
Obwohl Distelfalter Wanderschmetterlinge sind und nicht 
lange an einem Ort bleiben, konnten die Kinder noch we-

nige Tage später den ein oder anderen Distelfalter auf der 
Wiese hinter dem Schulhof entdecken. Das Distelfalterpro-
jekt im Klassenzimmer war eine sehr gelungene Aktion, die 
allen Beteiligten viel Freude bereitete und die das Interesse 
der Kinder für Schmetterlinge weckte.

Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach

Abitur 2021
Alle 56 Schülerinnen und Schüler des Albert-Schweitzer-
Gymnasiums haben am 15. Juli 2021 das Abitur erfolgreich 
bestanden. Der Notenschnitt des Jahrgangs ist mit 2,2 der 
beste der vergangnen zehn Jahre und das trotz Corona und 
Fernunterricht. Die feierliche Zeugnisausgabe fand am Frei-
tag, den 16. Juli 2021 in der Stadthalle in Gernsbach statt.  
Wir gratulieren unseren erfolgreichen Abiturient(inn)en!

Gernsbach: Lina Abu Alia, Franz Armbruster, Ismail Aslan, 
Nikolas Bugaev, Aska Ganjali, Svenja Götsch, Silas Gritt-
mann, Daniel Gukenheimer, Janea Heursen, Alicia Hoch-
stuhl, Julia Knigge, Kira Lanz, Julia Litau, Moritz Müller, 
Sophie Rapp, Francesco Schiró, Alina Schönrock, Johanna 
Umlauf, Sarah Vaccaro, Milena Wallburg, Anouk Wanke / 
Hilpertsau: Hanna Gernsbeck, Fabienne Graszies, Tim 
Kalmbacher, Anika Merkle /
Lautenbach: Anna-Maria Seidenberg, David Wunsch / 
Reichental: Moritz Balensiefen, Vincent Kast, Emely 
Klumpp, Jakob Sieb / 
Scheuern: Luise Arntz, Amelie Hartwig, Paula Neuhold / 
Staufenberg: Victoria Brendel, Ina Rahner, Lea-Sophie 
Schnabel, Lennart Schürmann / 
Bad Herrenalb: Marko Kobetic, Julia Streifel / 
forbach: Alireda Hasan, Luisa Schillinger, Sophie Schoch / 
Bermersbach: Carl Gerlach / 
Gausbach: Svenja Mungenast / 
Langenbrand: Alexander Maul, Maximilian Schoch /
 Gaggenau-Hörden: Nikolai Schwan / 
Loffenau: Malte Braun, Julius Fieg, Moritz Geiger, Fiona 
Neichel, Annika Wiegert / 
Weisenbach: Theresa Schneiders, Max Wunsch /
 Au: David Gerstner

Jahrgangsbeste ist mit einem Notendurchschnitt von 1,1 
Svenja Götsch. Weitere Preise gingen an: Franz Armbruster, 
Luise Arntz, Moritz Balensiefen, Julius Fieg, Silas Grittmann, 
Amelie Hartwig, Vincent Kast, Julia Knigge, Svenja Mungenast, 
Luisa Schillinger, Theresa Schneiders, Anna-Maria Seidenberg, 
Lennart Schürmann, Nikolai Schwan, Johanna Umlauf.
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Jährlich gibt es eine Radtour, die im Wechsel alle zwei Jahre 
auch zweitägig mit Übernachtung stattfindet. Tolle Ziele und 
wunderschöne Routen erwarten die Teilnehmer.

 
Der Freizeitclub hat mit „Mike`s Band“ ein klasse Bandensem-
ble, das die Mitglieder und Freunde des Vereins bei jährlichen 
Musikabenden, sei es in der Festhalle Weisenbach oder am 
Sennl bei Lagerfeuer, begeistert. Auch bei den Vereinsausflü-
gen, die der Verein für seine Mitglieder organisiert, sind die 4 
mit am Start und begeistern am Urlaubsort mit einem tollen 
Musikabend.

 
Mit vielen verschiedenen Wanderaktivitäten erfreut der Frei-
zeitclub immer wieder die wanderbegeisterten Mitglieder. 
Interessante Wandertouren werden mehrmals im Jahr, mal 
eintägig, mal zweitägig, angeboten.

 
Ein Highlight des Jahres ist der seit Jahren beliebte und bekannte „Schleckselwalk“. Jahrelang schon 
begeistert der Verein mit diesem Event am Jahresende die Teilnehmer. Ob Jogger, Walker oder Spa-
ziergänger, jeder ist willkommen. In der alten Turnhalle bereiten viele fleißige Helfer ein tolles Buffet 
vor, an dem sich nach dem Lauf alle stärken können. Ein schönes Beisammensein bis zum Abend 
rundet den Tag ab.

Der freizeitclub Weisenbach 1975 e.V. stellt sich vor
Der Freizeitclub Weisenbach 1975 e.V. gestaltet ein Jahrespro-
gramm, das seinen Mitgliedern unterhaltsame Aktivitäten lie-
fern soll. Wichtig ist uns ein altersgerechtes Angebot, da die 
Mitglieder sich in einer ähnlichen Altersstruktur befinden. Die 
Mitglieder dürfen sich gerne bei Ideen, Planung und Umsetzung 
mit einbringen, was zu meist unvergesslichen Ausflügen oder 
besonderen Events beiträgt.

Alle aktuellen Infos zum Verein sowie Rückblicke 
auf die vergangenen Aktivitäten, findet ihr auf 

unserer Homepage: 
www.freizeitclub-weisenbach.de
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Die fußballabteilung des freizeitclubs Weisenbach stellt sich vor

Die Mannschaften im Verein beschränken sich nicht nur auf das Fußballtraining oder die Rundenspiele. Die Fußballer, 
auch die Kinder und Jugendlichen, treffen sich oftmals zu weiteren Aktivitäten, wie Wanderungen oder Grillabende, denn 
im Verein sollte neben dem sportlichen Ehrgeiz und Erfolg auch der Teamgeist und das kameradschaftliche Zusammen-
sein eine wichtige Rolle spielen. Auch freuen wir uns immer, wenn sich Eltern oder fußballbegeistere Menschen finden, 
die gerne als Trainer und Betreuer unserer Jugendmannschaften tätig sind.

Die Fußballabteilung FCW veranstaltet jedes Jahr das allseits bekannte und beliebte Maifest am Sennl. Die beliebten 
Konzerte in der Mainacht, mit den unterschiedlichsten Bands, begeistern immer wieder die Besucher. Viele Maiwanderer 
besuchen uns dann am 1. Mai zum Maihock mit Kaffeebar und leckeren Sachen vom Grill. Im Jahr 2022 feiert der FCW sein 
25-jähriges Bestehen im Rahmen des Maifestes.

Wenn im August die neue Saison wieder startet, freuen wir uns sehr, euch als Zuschauer oben auf dem Sportplatz am 
Sennl zu begrüßen.

Im Jahre 1997 gründete der Freizeitclub-Weisenbach 1975 
e.V. die Abteilung Fußball. Auf dem schönen Sportgelände 
am Sennl wird seitdem Fußball in allen Altersklassen ge-
spielt.
Neben den aktiven Herren sind sämtliche Jugendmann-
schaften vertreten. Im Jugendbereich gibt es seit einigen 
Jahren Spielgemeinschaften mit den benachbarten Fuß-
ballvereinen. Die aktuellen Trainingszeiten sowie die An-
sprechpartner der Jugendmannschaften findet ihr auf un-
serer Homepage: www.fussballclub-weisenbach.de
Der Verein freut sich immer über neuen fußballbegeister-
ten Zuwachs, beginnend mit den Kleinsten der G-Jugend.
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Vereinsnachrichten

freizeitclub Weisenbach

mitgliederversammlung  
am 23.07.2021 im Restaurant Grüner Baum
Die Mitgliederversammlung der Fußballabteilung des FCW 
findet am Freitag, 23.07.2021, um 19.30 Uhr im Restaurant 
Grüner Baum in Weisenbach statt.
Hierzu sind alle Mitglieder des FCW,  Abt. Fußball recht 
herzlich eingeladen. Für das leibliche Wohl wird bestens 
gesorgt.Über Euer Kommen freut sich der Verwaltungsrat.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Bericht durch Abteilungsleiter
2. Totenehrung
3. Bericht des Schriftführers
4. Bericht des Kassiers
5. Entlastung des Kassiers durch die Kassenprüfer
6. Bericht Spielausschuss / Trainer
7. Bericht des Jugendleiters
8. Neuwahlen
9. Verschiedenes

LAG obere murg

BW-meisterschaften mit der LAG

Termine
Aktuell: www.lag-obere-murg.de oder www.springen-mit-
musik.com  
Einsehbar unter www.blv-online.de und www.rababü.de 
Meldungen an Birgit Mungenast (Meldeschluss siehe 
Klammer).  
Alle ausgeschriebenen Sportfeste und Meisterschaften 
sind auch einsehbar unter www.LADV.de

24.7.    Bad. M. Einzel Mä/Fr./U20+U18 Schutterwald
28.7.    Abendsportfest Bühlertal (25.7.)
30.7.    Nacht-Meeting Rheinfelden (29.7.)
11.8.    Abendsportfest Bühlertal (8.8.)
7./8.8.   Südd. M. Aktive und U18 Walldorf (27.7.)
4./5.9.   BW-M. Senioren/innen Weinstadt
10. - 12.9.  Dt. M. Senioren/innen Baunatal 

Svenja mungenast Doppelsiegerin in Iffezheim 
Beim Abendsportfest in Iffezheim waren 6 Teilnehmer der 
LAG am Start. Svenja Mungenast (U20) siegte beim Kugel-
stoßen mit 8,92 m und beim Speerwurf mit 26,26 m. Frede-
ric Frey (U18) belegte beim Kugelstoßen mit 11,98 m Platz 
2, beim Diskuswurf mit neuer Bestleistung von 36,45 m 
Platz 3. Auch beim Speerwurf gelang es ihm eine neue per-
sönliche Bestmarke mit 38,64 m zu setzen. Volker Merkel 
(M35) belegte in der Männerklasse jeweils Platz 2 mit dem 
Diskus 26,82 m und dem Speer mit 33,80 m. Frida Wunsch 
(W14) kam mit dem Diskus auf 16,25 m (Platz 4).

meeting am 9.7. in Kehl
Luis Roth gab seinen Saisoneinstand über 800 m und be-
legte Platz 2 in 2:08,31min. Damit steigerte er seine Bestzeit 

von 2:12,15 min aus dem Jahre 2019. Jens Mungenast (M50) 
lief die 800 m in 2:29,88 min und die 1500 m in 5:24,66 min.

frederic frey überrascht bei den BW-meisterschaften 
in Langensteinbach
Nach seinem guten Zehnkampf zeigte Frederic nun auch 
beim Diskuswurf eine tolle Leistung. Mit 39,20 m steigerte 
er seine Bestleistung erneut und belegte in einem hoch-
klassigen Feld Platz 4. Damit war er bester Werfer des Badi-
schen Verbandes. Nicht nur Frederic strahlte, sondern auch 
der Wurftrainer der LAG Marek Janus.

Hammerwerfer räumen bei den BW-meisterschaften  
in Sindelfingen ab
Reich dekoriert fuhren die Schützlinge von Bernd und 
Bastin Wörner von Sindelfingen zurück ins Murgtal. Gold 
gewann Elias Schalamon (U18) mit 52,51 m und Annalisa 
Körner (W14) mit 39,08 m. Silber ging an Corsin Wörner 
(Männer) mit 60,56 m und Mateo Körner (U18) mit 50,55 m. 
Bronze erreichten Luis Hucker (U18) mit 44,75 m und Julia 
Wörner (U20) mit 37,25 m. Leon Wörner (Männer) belegte 
Platz 5 mit 39,99 m.

musikverein Weisenbach

Altpapiersammlung am kommenden Samstag
Am kommenden Samstag, 24. Juli, ab 9 Uhr führt der Mu-
sikverein in Weisenbach turnusgemäß die nächste Altpa-
piersammlung durch. Wir möchten die Bevölkerung bitten, 
ihr Altpapier (Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge, Bücher, 
Kartons, sonstige Verpackungen aus Papier etc.) ohne 
Fremdstoffe oder Unrat ab 9 Uhr an der Straße gebündelt 
und gut sichtbar bereitzustellen. Die Sammlung findet als 
reguläre Straßensammlung statt.
Die Helfer treffen sich mit Sicherheitsschuhen, guten Hand-
schuhen, Warnweste und Mund-Nasen-Schutz ausgestat-
tet um 8:45 Uhr nach der vorgegebenen Einteilung der 
Fahrzeuge. Die Sammlung selbst erfolgt unser Schutzvor-
kehrungen, wie zum Beispiel Abstand von 1,5 Metern so-
wie gleiches Personal am Sammelplatz (Containerstandort 
am Festplatz Weisenbach) und bei den Fahrzeugen.

Vorankündigung mitgliederversammlung
Bereits heute laden wir alle Ehrenmitglieder und Mitglie-
der zu unserer Mitgliederversammlung am Donnerstag, 19. 
August 2021, in die Festhalle recht herzlich ein. Die Mitglie-
derversammlung beginnt um 19:30 Uhr. Weitere Informati-
onen zur Anmeldung folgen. Es handelt sich dabei um die 
im Januar 2021 aufgrund der Corona-Pandemie verschobe-
ne, reguläre Mitgliederversammlung.

Spielvereinigung Weisenbach

2-Tageswanderung Todtnauer Turmsteige 
04./05. September
Die 2-Tageswanderung der Spielvereinigung führt uns in 
diesem Jahr in den Südschschwarzwald bei Todtnau.
Tourenbeschreibung
Die Tour ist entnommen aus dem Rother Wanderbuch „Ge-
nießerpfade Schwarzwald“ und wird als Premiumweg der 
Extraklasse zwischen Todtnau, Bernau und Todtmoos be-
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schrieben. Ausgeschrieben ist die erste Etappe mit 5 Stun-
den Gehzeit. 850 Höhenmeter im Anstieg und 400 Meter 
im Abstieg auf einer Länge von 14,3 Kilometer.
Für die zweite Etappe benötigt man eine Gehzeit von ca. 5 
Stunden und 40 Minuten bei 940 Metern im Anstieg und 
900 Metern im Abstieg auf einer Wegstrecke von 12,2 Ki-
lometer. Diese anspruchsvolle Tour macht Ihrem Namen 
alle Ehre und wird den einen oder anderen Schweißtropfen 
fordern.
Wir werden aber sicherlich mit tollen Aussichten auf die 
umliegenden Berge wie Belchen, Feldberg und Herzogen-
horn und den Alpen bei guter Fernsicht belohnt werden.

Geplanter programmablauf
Abfahrt ist am Samstagmorgen um ca 7:00 Uhr, so dass wir 
um 09:00 Uhr in Todtnau sein sollten, wo wir ein Fahrzeug 
noch am Endpunkt der 1. Etappe abstellen werden.

Die Wanderung beginnt in Todtnau auf 643 MüNN und 
führt uns über den Rabenfelsen zum Berggasthaus Hasen-
horn und dem gleichnamigen Turm.

Weiter geht es zum Berggasthaus Gisiboden-Alm (1167 
MüNN) und dem „Hof Eck“ sowie dem „Roten Felsen“ zum 
Tagesziel dem Parkplatz  Wacht. Von dort werden wir dann 
zurück zum reservierten Quartier Sonne in Todtnau fahren.
Am 2. Tag starten wir wieder vom Endpunkt des Vortages 
und gelangen über den „Blößling“, „Blößling-Sattel“ zum 
„Hochkopf“ (1263 MüNN) von wo wir dann nach Herren-
schwand absteigen um im Anschluss mit dem Bus zurück 
zu den Autos zu kommen.

organisatorisches
Wir fahren mit Privatfahrzeugen in Fahrgemeinschaften. 
Die Übernachtung mit Frühstück ist in Todtnau im Hotel 
Sonne (https://sonne-todtnau.de/) geplant (Für 10 Perso-
nen reserviert bis 30.07.21). Der Preis für die Unterkunft mit 
Frühstück sollte bei ca 55 Euro pro Person liegen.
An beiden Tagen liegen auf unserer Wanderroute Gasthäu-
ser und Hütten auf dem Weg, so dass der Rucksack nicht zu 
schwer sein sollte.

Verbindliche schriftliche Anmeldungen (email) bitte bis 
zum 30. Juli an kosmas.wunsch@spielvereinigung-weisen-
bach.de

Danach werden die reservierten Zimmer fix gebucht und 
sind dann nicht mehr kostenlos stornierbar.

Gemäß jetzigem Corona-Verordnungsstand in Baden-
Württemberg ist kein Coronatest oder Geimpft- / Genesen-
status erforderlich.

Die Vorstandschaft

Kirchliche Nachrichten

Katholische pfarrgemeinde

Kirchliche Nachrichten St. Wendelin, Weisenbach 
und maria Königin, Au 
24.07.2021 bis 01.08.2021

Samstag, 24. Juli
17.00 WB Vorabendmesse zum Sonntag,  

Jahresgedächtnis für German Miles

Sonntag, 25. Juli
13.30 AU Rosenkranzgebet
14.00 WB Rosenkranzgebet
14.30 WB Taufe des Kindes Samuel Krone
16.00 WB Taufe des Kindes Ari Bleier

Dienstag, 27. Juli
8.00 AU Rosenkranzgebet
8.05 WB Ökumenischer2 Abschlussgottes-

dienst der Grund- und Hauptschule 
Weisenbach

17.45 WB Beichtgelegenheit fällt aus!! 
18.30 WB Hl. messe

mittwoch, 28. Juli
8.30 AU Hl. messe

freitag, 30. Juli
8.00 WB Rosenkranzgebet
8.00 AU Rosenkranzgebet

Sonntag, 1. Aug.
10.15 WB Hl. messe, für die Lebenden und Ver-

storbenen der Gemeinde
13.30 AU Rosenkranzgebet
14.00 WB Rosenkranzgebet

 
 
ev. Kirchengemeinde forbach-Weisenbach

Sonntag, 25.07.
10.00 Uhr  Gottesdienst in der katholischen Kirche in  

Gausbach (Pfarrerin M. Eger)
11.00 Uhr Taufe (Pfarrerin M. Eger)

Samstag, 31.07.
11.00 Uhr  Taufe in der katholischen Kirche in Gausbach 

(Pfarrerin M. Eger)

Sonntag, 01.08.
10.00 Uhr  Gottesdienst in der katholischen Kirche in  

Gausbach (Pfarrer i.R. G. Stöcklin)
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Jehovas Zeugen

Website jw.org

Alle Gottesdienste finden als Zoom-Videokonferenz statt: 
Interessierte Teilnehmer an den virtuellen Zusammenkünf-
ten sind herzlich willkommen und können sich rechtzeitig 
telefonisch über Tel. 07224 655661 anmelden. Eine Teilnah-
me ist auch per Telefon möglich. 

Donnerstag, 22. Juli 
19 Uhr Schätze aus Gottes Wort
19.45 Uhr Unser Leben als Christ
20.05 Uhr Versammlungsbibelstudium

Samstag, 24. Juli 
9.30 Uhr Zusammenfassung des Wachtturm-Artikels „Wie 
wir im Dienst positiv bleiben können“
anschließend Teil 3 des Kongresses 

Weltweit virtuell vereint
Unter dem Motto 2021 „Durch Glauben stark!“ werden an 
sechs Wochenenden im Juli und August Programminhal-
te, darunter Interviews, Videoberichte und Filme, weltweit 
gestreamt. Der erste Teil des Streams steht ab Anfang Juli 
zum kostenlosen Download in der eigenen Sprache zur 
Verfügung. Mehr Informationen sowie das komplette Pro-
grammheft und den Trailer zum Event gibt es auf JW.oRG.
Harry Wirth ist mit 92 Jahren das älteste Gemeindemitglied 
von Jehovas Zeugen im Murgtal. Seit über 50 Jahren hat 
er große Kongresse in Stadien miterlebt. Er sagt: „Natür-
lich möchte ich am liebsten mit anderen Gleichgesinnten 
zusammen sein, aber ich schätze es sehr, dass ich diesen 
Kongress Zuhause anschauen kann. Die Vorträge sind sehr 
gut. Sie stärken meinen Glauben sehr. Ich bin dankbar, dass 
ich während der Pandemie so gut seelsorgerisch betreut 
werde.“
Das junge Ehepaar Anna und Sebastian G. aus Gaggenau 
begeistert besonders die Kurz-Videos: „Sie sind wirklich 
toll, weil wir dadurch lernen, wie wir die Tipps der Bibel im 
eigenen Leben ganz praktisch anwenden können und wir 
sehen, welche positiven Auswirkungen sie auf unser Leben 
haben. Daher freuen wir uns auf den diesjährigen Kon-
gress. Bestimmt helfen uns die guten Vorbilder biblischer 
Personen, die einen starken Glauben hatten, mit Herausfor-
derungen des Lebens besser umzugehen.“

 
Anna und Sebastian aus Gaggenau freuen sich auf den Kon-
gress. Foto: S. Schiel

Aus dem Verlag

Alkoholfreier Weißwein  
mit Limette und Rosmarin

Dieser Drink aus alkoholfreiem Wein, Limetten, Ingwer 
und Rosmarin ist besonders erfrischend. Wieder ein lecke-
res  Rezept von Sommelière Natalie Lumpp.
Portionen: 2
Zubereitungszeit: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht
Rezeptautor/Rezeptautorin: Natalie Lumpp

Zutaten
0,2 Liter Weißwein, alkoholfrei
4 Scheiben Limette
4 Scheiben Ingwer
4 Zweige Rosmarin
•	 Eiswürfel

Außerdem:
2 Weingläser

Zubereitung
Für den erfrischenden Drink den alkoholfreien Weißwein 
auf zwei Weingläser verteilen. In jedes Glas zwei Scheiben 
Limette, Ingwer und zwei Spitzen Rosmarin geben. Zwei 
Eiswürfel dazugeben und genießen.

Quelle: Kaffee oder Tee,  
Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr im SWR

Wassonstnochinteressiert

Wassergrundstücke in Kanada
Schlüsselfertige Hausbeschreibung

Unser schlüsselfertiger Preis beinhaltet folgende Arbeiten:

• Haus nach Plan sowie allen eingezeichneten Außenarbeiten, wie z.B.
Balkon/Terrasse, voll isoliert mit einer Schlagwetterschalung in Holz.

• komplette Küche mit Elektrogeräten (Kühlschrank, Herd, Spülmaschine
und Dunstabzug)

• sämtliche auf dem Plan eingezeichneten
Badarmaturen

• alle Bodenbeläge (Fliesen/Laminat) installiert
• kompletter Innenausbau wie auf dem Plan
eingezeichnet

• Zu- und Abwassersystem wird nach den
Vorlagen des örtlichen Gesundheitsamtes installiert
und abgenommen

• Straße zum Haus sowie komplette Stromverlegung
ans Haus

• die Erdarbeiten sind auf einer Budget-Basis kalkuliert

Im Hauspreis nicht enthalten:
• Couch mit Couchtisch
• Betten mit Matratzen
• Esstisch mit Stühlen
• Besteck sowie alle Kleinutensilien

Schlüsselfertiger Preis/Bsp: für verschiedene Haustypen

je nach m² und Größe inkl. 15 % HST ab kanadische $ 255.000.00

Am 7 MILE LAKE und HIRTLE-LAKE gibt es noch
freie Grundstücke:

7 Mile Lake - z.B.
LOT Grundstücksgr. Wasserfront Preis
1 6.839 m2 39 m Kanadische $ 67.000
2 5301 m2 40 m Kanadische $ 70.000
3 6.839 m2 58 m Kanadische $ 72.000
... und noch viele mehr!

Hirtl Lake South - z.B.
LOT Grundstücksgr. Wasserfront Preis
1 7.567 m2 63 m Kanadische $ 95.000
2 8.822 m2 64 m Kanadische $ 98.000
3 9.469 m2 75 m Kanadische $ 110.000
... und noch viele mehr!

Alle Zufahrtsstraßen zu den Grundstücken sind bereits erstellt und in den
Grundstückspreisen enthalten. Alle Preise sind zuzüglich 15% HST

Provisionsfrei!
Wir vermitteln Sie direkt an den Eigentümer.

Im Belzerhaus Weisenbach
Telefon 9947720

Öffnungszeiten:
sonntags von 11.15 bis 12.15 Uhr.

mittwochs von 16.00 bis 19.00 Uhr
Ausleihe kostenlos!

Es gelten die allgemeinen AHA-Hygieneregeln.


